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Zweite Abtheilung.
Verwaltung des Landarmcnwescus, sowie der Staats-Nebcnfonds und der

dem Provinzial-Verbande der Rheinprovin; durch das Gesetz vom 13. März
1878 überwiesenen Zwangserziehung verwahrloster Kinder.

^andanttcn-Vcrkmltuug.

Die finanziellen Ergebnisse der Rheinischen Landarmen-Verwaltung im Jahre 1880
Waren nach Maßgabe des Final-Abschlusscs folgende:

Nr.

Nr

Einnahme.

Bestand aus der uorigjährigen Rechnung ........
Einnahme-Reste und Defekte ............
Antheil an den Einnahmen der Rheinischen Deputation für das

Heimathwesen nach §, 56 des Gesetzesvom 8. März 1871. .
UnvorhergeseheneEinnahmen und Erstattungen an Pflege-, Porto-

und Prozeß-Kosten ...............
Zuichuß aus der provinziaMudischm Centralkasse:

n,, etatsmäßig ...............
1,. extraordinär zur Deckung des Defizits......

Summe . .

Nach dem
Etat.

240

4 660

282 N00

286 900

In
Wirklichkeit.

720

7 627

282 000
119 495

409 843

74

9«

20

90

Ausgabe.
Nach dem

Etat.

Nechnungs-Verichtigungen .............
Diäten und Reisekostender gewählten Mitglieder der Rheinischen

Deputation für das Heimathwesen zu Köln ^H, 84 oes Gesetzes
vom 8. März 1871)..............

Beihülfe« an unvermögende Ortsannen-Verbäude auf Grund des
Z. 36 I«F. «t.................

Zahlungen für landarme Personen an Ortsarmen-Verbände und
Pflege-Anstalten ................

Zahlung an die Kaffe der Prouinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler
zur Deckung der Ausgaben für Aufnahme der Gcbäulichteiten
dieser Anstalt gemäß Befchluffes des Provinzial-Verwaltungs-
rathes ........... .......

Summe . .

Abschluß.
Einnahme .... 409 848 M. 80 Pf.
Ausgabe .... 409843 „ 90 „

Balancirt.

2 400

7 500

277 000

286 900

In
Wirklichkeit.

1276

11306

396 699

562

80

409 843 90
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Die bereits in dem Verwaltungsberichte pro 1879 beklagten, ungünstigen Verhältnisse
sind in dein Berichtsjahre sogar noch in erheblich stärkerem Maße zu Tage getreten.

Läßt man die «üb 6 des Berichtes pro 1879 iu Ausgabe figurireude Rückführung an
die Eentrallasse anßer Ansatz, so beträgt die Mehrausgabe des Jahres 1880 im Vergleiche zum
Jahre 1879 rechnungsmäßig ca, 58 «00 Mark. Unter der gleichen Voraussetzung konnte im Jahre
1879 die Mehrausgabe vermittelst des aus deu Vorjahre» verbliebenen Bestandes voll gedeckt
werden, während nach Absorbiruug des Letztereu das Deficit des Jahres 1880 seinem ganzen
Betrage nach aus der Centralkasse zugeschossenwerden mußte.

Was die Ursachen des bedeutenden Anwachsens der Landarmeukosten betrifft, so ist vor¬
auszuschicken,daß — abgesehen von den in die Provinzial-Institute aufgenommenen Landarmen —
in Gemäßheit der bestehende« Armen-Gesetzgebung die Armenpflege hinsichtlich der Landarmen
ebenso wie hinsichtlich der Ortsarmen von deu Ortsarmen-Verbänden ausgeüb wird und
die Thätigkeit der provinzialstäudischen Laudarmeu-Verwaltuug darauf beschränkt ist, nach Feststellung
der Landarmen-Qualität und Prüfung der Nothwendigkeit der von den Ortsarmen-Verbänden
gemachten, resp, für erforderlich erachteten Aufwendungen Letztern bestimmungsmäßig zu erstatte«.

Ueber die hierbei entstandenen Streitigkeiten entscheiden in einem besonderen Verfahren
die dazn verordneten Spruchbehörden,

Aus dieser Sachlage dürfte erhelleu, daß auf die Höhe der Landarmeukosten Seitens der
provinzialstäudischen Verwaltung nur ein verhältuißmäßig geringer Einfluß ausgeübt werden kann.
Selbstverständlich ist es die ernste Pflicht Letzterer, die Liquidationen der Ortsarmen-Verbände der
gewissenhaftesten Prüfung zu uutcrzichcu, die Erstattung gesetzlichnicht begründeter Forderungen,
resp, das Bedürfniß übersteigender Aufwenduugen zu uerweigeru, insbesondere auch die rechtzeitige
Einstellung der Untcrstützuugeu thuulichst zu lontrolliren, indessen liegt es in der Natur der Sache,
daß hinsichtlich des Umfanges der Unterstützungen, soweit nicht tarifmäßige Verpflichtungen iu
Betracht kommen, im Allgemeinen die Beurtheilung des Vcdürfuisses Seitens der lokalen Armen-
Verwaltungen für maßgebend zu erachten sein wird, da Letztere meistens allein im Stande sind,
an Ort und Stelle durch die im Ehrenamtc wirkenden Armcnpfleger, resp, wo diese treffliche In¬
stitution noch fehlt, durch die polizeilichen Organe die Verhältnisse der Hilfsbedürftigen einer
wirtlichen sachlichen Prüfnng' zu unterziehen, fowie alle in Betracht kommenden Umstände zu
erwägeu, insbesondere aber durch andauernde und unausgesetzte Beobachtung der Unterstützten eiu
Urtheil über die Höhe uud die Art der uothweudigcu Beihülfe zu gewinnen, sodaß Seitens der
provinzialständischcn Verwaltung bei desfallsigen Konflikten mit deu Gemeinden jedenfalls mit großer
Vorsicht zn verfahren ist, umfomchr als im Falle der Klage die endgültige Entscheidung bei den
Spruchbehördeu beruht.

Offenbar liegen dem Anwachsen der Landarmenkosten in hiesiger Provinz tiefere Ursachen
zum Grunde, welche keineswegs auf deu Bezirk des Rheinischen Landarmen-Vcrbandes allein
beschränkt sind, sondern in gleicher Weise im ganzen Gcltnngsbereiche des Bundesgesetzes über deu
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 einwirken, indem — weuigstens fowcit das bezügliche
Material dahier beschafft werbe» konnte — bei sämmtlichen Landarmen>Verbäubeu der
Preußische« Monarchie seither die Ausgaben durchweg vou Jahr zu Jahr und
zwar großenthcils in sehr viel stärkerer Progression als in der Rheinprovinz
gestiegen sind, wie aus den uachfolgcuden Tabellen erhellt, welche eine zahlenmäßige Darstellung
der iu Rede stehenden Entwickelung ungefähr von dein am 1. Juli 1871 erfolgten Inkrafttreten
des erwähnten Gesetzes au liefern.
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Hinsichtlich der in diesen Nachweisuugeu euthalleuen Angaben ist noch zu berücksichtigen,
daß da erfahrungsmäßig die Ausgaben der Mandarinen-Verbände regelmäßig von Jahr zu Jahr ciue
Steigerung erfahren, die älteren Provinzen des Preußischen Staates, in welchen die Unterstützung«-
Gesetzgebung mit der Institnlion der Laudarmen-Verbciude bereits seit dem Jahre 1842 besteht,
nothwendig zur Zeit bereits zu einer viel beoeutenbereu Höhe der Laudarmen-Ansgaben gediehen
sein müssen, als die erst in neuerer Zeit mit der Monarchie verbundenen Landestheile, in
welchen die Unterstützungswohnsitz-Gesetzgebnng erst dnrch das bereits erwähnte Bnndesgesetz
vom 6, Iuui 1870 eingeführt wurde und die in Rede stehende Progression der Ausgaben folglich
erst mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes anheben tonnte, weshalb ein Vergleich der Laudarmeu-
toste» in den älteren Proviuzen des Preußischen Staates einerseits mit den betreffenden Aufwen¬
dungen in den uenerworbcueu Gebieten andererseits unter Anßcrbetrachtlassuug dieser Sachlage
lediglich geeignet sein würde, irrige Vorstellungen zn erzeugen.

Es fragt sich nuu, auf welche tiefere Ursachen das allgemeine nnd beständige Anwachsen
der Landarmenkosten zurückzuführen fei.

Zunächst wird diese Erscheinung offenbar durch die bestehende Armen-Gesetzgebung bedingt,
na»,entlieh insofern dieselbe den Verlust und den Erwerb des UuterstNtzuugswohnsitzesau den Ab¬
lauf der gleichen, nämlich einer zweijährigen Frist knüpft, da bei der gesetzlichbestehenden Frei^
zügigteit und dem thatsächlich stattfindenden, unaufhörlichen Flukluiren eines großen Theiles der
arbeitenden Klaffe diejenigen Fälle außerordentlich viel zahlreicher sind, in welchen Individuen,
welche bis dahin seßhaft waren, den Uutcrstützungswohnsitz an ihrem seitherigen Wohnorte durch
zweijährige Abweseuhcit verlieren, ohne sich demnächst zwei Jahre ununterbrochen an einem und
demselben anderen Orte aufgehalten, alfo ohne einen neuen Unterstiitznngswohusitz zu erwerben,
als die Fälle, in welchen umgekehrt Personen, welche sich seither bald hier bald da aufgehalten,
oder gar vollständig einer umherschweifenden Lebensweise hiugegebeu hatten, zur Seßhaftigkeit über¬
gingen, resp, durch zweijährige», ununterbrochenen Aufenthalt an einem Orte Unterstützungswohnsitz
erwerben. Schon allein durch dieses Verhältniß ist also bei im Uebrigen sich gleich bleibenden
Umständen ein alljährlicher erheblicher Neberschuß des Zuwachses au landarmen Personen über den
desfalligeu Abgang uud folgcweise eiue regelmäßige Vermehrung der bezüglichen Ausgaben von
Jahr zu Jahr gewissermaßen mit der uuwidcrstchlicheu Nothwendigkeit eines Naturgesetzes gegeben,
wie denn auch thatsächlich nach AnSweis der au erster Stelle folgende« Tabelle diefe Znnahme
in den ersten Iahreu nach dem Iukrafttreteu des BnndcSgesetzes vom 6. Juni 1870, also in der
Epoche einer anscheiucud üppigeu Vlüthe des Volkswohlstandes ebensowohl die Regel bildete, wie
später iu der Zeit des wirthschaftlicheu Niederganges,

Allerdings ist auf der anderen Seite nicht zu bezweifeln, daß die vermehrte Intensivität
der Steigerung, welche sich seit Hereinbrechen der erwähnten nationalökonomischeu Kalamität bei
den Ausgaben der meisten Landarmeu-Vcrbände und zwar zum Theil ganz besonders in den letzten
Jahren gezeigt hat, wesentlich als eine Folge der bestehenden uugünstigeu, industriellen und sozialen
Zustände angesehen werden muß. Daß dnrch die reduzirte Nachfrage nach Arbeitskräften die
Theuerung der nothwenrigen Lebensbedürfnisse und die durch Beides bedingte Erschwernng der
Beschaffung des Unterhaltes, dnrch die fortschreitendeErdrückung des handwerksmäßige« Betriebs Seitens
der Groß-Indnstrie :c, nicht minder freilich auch i» Folge des uachtheilige» Einflusses, welche» die
vorangegangenen Jahre eines scheinbaren Aufschwunges uuverteuubar auf die gewerbliche und
wirtschaftliche Tüchtigkeit, die Sparsamkeit uud Nüchternheit eines erheblichen Ärnchtheiles der
Bevölkerung ausgeübt habe«, immer mehr Existenzen von der altgewohnten Scholle losgelöst, aus
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stabilenLebcnsverhältnissen heransgerissenwerden und dann gezwungensind, einen kärglichen Unter¬
halt von Ort zu Ort zu suchen, um früher oder später der öffentlichen Armenpflege,d. h. meistens
dem betreffende» Lcmdarmcn-Verbandeanheimzufallen— abgesehenvon den Tauseudeu, welche sich
ohne Weiteres der Vagabondage und Bettelei ergebe», auf diesem Wege aber dem erwähnten
Ziele natürlich nur um so schneller zueilen— bedarf wohl keines Beweise«und wird sicherlich zur
Zeit bei jeder Laudarmeu-Verwaltungtagtäglich wahrgenommen.

Eine Besserung dieser Lage dürfte in nächsterZukunft kaum zu erwarten sein, wenigstens
liegen im Bereiche der diesseitige»Laudarmeu-Verwaltungkeinerlei Anzeichen dafür vor. Die Ver¬
minderung der Landarmcn-Ausgabeuwird also zuuächst nur vou ciuer Abänderung der bestehenden,
armengesetzlichenBestimmuugeu zu erhoffen sein, wozu thatsächlicheine offizielle Anregung durch
die bekannten Vcrhanbluugeu iu der jüngsten Session des Reichstages bereits gegeben ist, wobei
von sämmtlichen Antragstellern eine finanzielleErleichterungder Laudarmen°Verbä»detheils durch
Wiedereinführungdes alten Heimathsrechtes, theils dadurch bezwecktwurde, daß für den Verlust
des Uuterstützungs-Wohusitzes eine erheblichlängere Frist, als für den Erwerb eines solchen statnirt
werden sollte. Seitens der Landarmen-Verwaltungenkann die Aussichtauf eiue Entlastung ihrer
Etats selbstverständlich nur freudig begrüßt werden.

Allerdings köuute es auf den ersten Blick scheinen, als ob ein besonderer Gewinn für
das Gemeinwohl bei der Verwirklichungjener Absichten insofern nicht ersichtlich sei, als es sich
dabei nur darum handele, ohne Verminderung der gesummten, im Staate aus öffentlichen Mitteln
für die Armenpflegezu machenden Aufwendungenlediglich eine Abwälzung von den Landarmen-
Verbäuden auf die Eiuzelgemeiudenherbcizufnhreu,indessenwürde unverkennbardie Vermiuderuug
derjenigen Fälle, in welchen Ortsarmeu-Verbäude für Hülfsbedürftige bloß vorläufigdie nöthige Für¬
sorge auszuüben, um demnächst die Wicdercinziehungder Kosten von den definitiv verpflichteten
Armen-Verbändenzu betreiben haben, nicht zu uutcrschätzeude, allgemeineVortheile darbieten, Zu¬
uächst kann wohl mit Bestimmtheit angenommenwerden, daß in den Fällen bezeichneter Kategorie
die lokalen Armen-Verwaltungen, welche vorschußweisedie Armeupsiege prästiren, bei Ausmessung
der für Rechnung anderer Armen-Verbände zu gewährenden Unterstützungennaturgemäß nicht
immer einen ebenso starken Antrieb zur Sparsamkeit, resp. Einschränkungder Leistungenauf das
wirklich unbedingtNothwendige empfinden,als wenn die eigene Armenrechnungdurch die betreffenden
Ausgaben belastet würde.

Ferner befindet sich unleugbar das Interesse des zur vorläufigen Ausübung der Armen¬
pflege berufenenOrtsarmcn-Verbandes in zahlreichen Fällen mit demjenigendes definitiv verpflich¬
teten Armen-Verbandes im Gegensatze, insofern es oft für den Ortsarmen-Verband des Aufenthalts
einer Persönlichkeit nützlich ist, ArmcnuntcrstUtzuugen für dieselbe eintreten zu lassen, ehe thatsächlich
ein unabweisbares Bedürfniß dazu vorliegt, oder andererseits einmal begonneneUnterstützungen
über die Dauer desselben hinaus weiter zu verabreichen, um auf diefe Weise den Erwerb eines
Unterstützuugswohnsitzes am Orte und damit die eigene Verpflichtungzur Tragung der Kosten in
erwarteten späteren Hülföbedürftigkeitsfällender betreffendenPerson zu verhindern. Es würde also
durch Verminderung der Armenpflegefür Rechnung anderer Armen-Verbändeund entsprechendeEr¬
weiterung der definitivenFürsorgepflichtwohl sicherlicheine nicht unerheblicheEinschränkung der
Gesammt-Ansgabeim Staate für die Armenpflegeherbeigeführt werden. Abgesehen davon gewährte
eine derartige Modifikationder geltendenArmen-Gesetzgebuugnoch den wesentlichen Vortheil, daß
alsdann ein großer Theil des ungeheuren, zur Zeit behufs Ermittelung des Unterstützungswohn¬
fitzes erforderlichenSchreibwerkesin Wegfall käme.
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lastuna der größeren Indu tneorte darbietet, durn) o^ ,>"^ / /
laimug oer u^ij" > » , Korrespondenz ausgewogen werde.

I. Bei P08. 3 des M!al-Ao,n/M„.» ".,. ^^.,^. 119 699 90
5(2. ,. „ 4 „ " ^ ^2

u. dereu Genehn.g^"der Provmz^^ ^
Ausgaben .ä ,o. 3 und 4 led.g .ch '^^ " BerpM^u.WN P ^ ^^^^ ^ ^^
wnrde, während die aub°rotatsumß.geA g^ .°. . ^^ ^^^^,^ ^ .^

^5^::^:^^^ ^ sicher Segnung zu .olge s«r
Nechuungdes zwischen 5^ ^^^ ^^ ^^ ^^

Die be.den «'" ,^° ^ ^^^ ^ G,„,,,, des Rheinischen Landarmen-Verbandes
zu Berlin auhcinM sb: °«°n P ^ , , en ^ ^^^ ^ , ^^ ^ ,^^ ^^^^,^^ ^,,^.

entschieden. Im Laufe d ^"hr s 1880 g g ^^ ^ ^^ ^ ^^.^ ^^ ^^,^^das Hein.athwesen zu Köln ""'""" ^^ ,,^ ^ „„ ^.chtheil

Bon den erwähntm M^ ^ ^ ^^,, Angelegenheiten

w'l^ie di^^^a^ ertönt, während 3 am Iahresschlnssenoch unerledigtwaren.
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Aus den am Schlüsse des Jahres 1879 bei den einzelnen Fonds verbliebenenund nicht
anderweitig erforderlichen Beständen wurden 4 "/oige Rheinprouinz-Obligationen angekauft, fo daß
da« Kapitalvermögenam Schlüsse des Jahres 1880 betrug bei dein Polizeistrafgelderfonds:

des Negicrungsbezi-^ n-^"' ?« ^.nn lw
Koblenz, linksrheinisch. . . 68 000

„ rechtsrheinisch . . 63 900 //
Köln (Hauptfonds) . . . 60 900 „
Düsseldorf rheinisch-rechtlich . 39 350 »

„ landrechtlich . . 78 350 „
87 500 „

zusammen . 474 300 M.

Hinsichtlich der im Jahre 1880 gezahlten Zuschüsse zu den Pflegekostenverlassener und
verwaister Kinder ergibt sich das Nähere aus nachstehender Zusammenstellung:

Bezeichnungdes Fonds.
Zahl der

verpflegten

Kinder.

Bewilligter Zuschuß

pro Kind
und

Monat.

ni

Summe.

Betrag
der von den
Gemeinden
gezahlten

'Wegekosten,

^ ,>)>

Demnach

blieben

ungedeckt

^ '?

»,. Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks
Aachen ............

b. Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks
Koblenz linksrheinisch........

e. Polizcistrafgelderfouds des Regierungsbezirks
Koblenz rechtsrheinisch .......

ct. Polizeistrafgelderfunds des Regierungsbezirks
Köln, Hauptfonds.........

u. Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks
Düsseldorf rheinisch-rechtlich......

l. Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks
Düsseldorf landrechtlich .......

L. Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks
Trier.............

Summe . .

574

308

801

1021

1258

518

657
4 632

4 50
volle

Erstattung

75,

3
volle

Erstattung

25 006

26 624

22 684

31202

46 682

14893

63 076
230 174

53140

26 624

25 434

94 981

128 419

58 572

63 076

28 133

2 749

63 779

81 732

43 679

450 249 23 22N074

26

75

03

57

74

35

In den Fällen, in welchen die baaren Auslagen der Gemeinden die vorstehendensrib a,
und o—l angegebenen Sätze nicht erreichten,gelangten nur die wirklichen Ausgaben zur Erstattung.

Den Gemeinden der Bürgermeisterei Kettwig Land und Stadt und der GemeindeAlten¬
dorf, welche den Besitz einer Anstalt zur Aufuahme und Erziehung verlassener und verwaister
Kinder nachgewiesen haben, wurde die selbständige Verwendung der von ihren Insassen zu erlegcuden
Polizeistrafgelder mit Rücksicht auf die Bestimmung der pos. 7 des Ministerial-Neskripts vom
31. December 1822, vom 1. Januar 1879 resp. 1. Januar 1881 ab zugestanden.
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Polizeistrafgelder-Nebeufonds des Regierungsbezirks Köln.
Die Iahres-Einnahmen dieses Fonds, bestehendin den Zinsen des vorhandenenund im

Berichtsjahre unverändert gebliebenen Kapital-Vermögensaä 9600 M.
beliefensich auf .................. 351 M. — Pf.

Hierzu der Bestand aus 1879 .......... 1 6 „ 92 „
Summe 367 M. 92 Pf,

Hiervon sind die Verwaltungstostendes Fonds mit 7 M. 02 Pf.
und an Zuschüssenzu den Pflegekostenverlassener und
verwaister Kinder den betheiligtenGemeinden nach dem
Satze von 40 Pf. pro Kind und Monat..... 353 ,. 2? „

360 .. 29 „
gezahlt worden, so daß ein Bestand verblieb von ........ 7 M, 63 Pf.

Ehrenbreitstein'er Armenfonds.

Einnahmen:

1, Bestand ans dem Jahre 1879 .......... 13 M. 11 Pf.
2, Defekte ................. 15 „ — „
3. Zinsen des Kapitalvermögens .......... 1697 „ 29 „
4. Von der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden, Antheil der

Zinsen des Zehner'schenLegates ......... 78 „ 75 „
1804 M. 15 Pf.

Ausgaben:

1. An die Erben der Inliane Zehner . . 143 M. 47 Pf.
2. Unterstützungenan Hülföbebürftige aus

den berechtigten Gemeinden .... 1619 „ 33 „
1762 „ 80 „

Mithin verbleibt Bestand 41 M. 35 Pf."
Der Kapitalbestcmd, welcher im Berichtsjahre unverändert geblieben ist, beträgt 46 350 M.

Zwangserzichuua, ucrwahrloster Kinder.
Am 1. Januar 1880 waren 88 Kinder zur Zwangserziehung überwiesen, welche Zahl

bis Ende December eHnsäein unui auf 263 anwuchs, so daß im Laufe des Jahres 175 Kinder
hinzukamennnd zwar:

aus dem RegierungsbezirkAachen 18
„ „ „ Koblenz 3?
„ „ „ Köln 14
„ „ „ Düsseldorf 7?
„ „ ,, Trier 29

Summe 175
Darunter wareu 129 Kunden und 46 Mädchen, von denen 110 der katholischen, 64 der

evangelischen und 1 der israelitischenKonfession angehörten.

4*
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Von dm überwiesenen Kindern waren:
in 186U 18«? 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

1 4 21 55 43 25 14 9 2 1
geboren, wobei zu bemerken ist, daß der proviuzialständischen Verwaltung ein Recht der Einsprache
gegen die betreffendenvormnnbschaftlichcnUrtheile nicht zusteht und Letztere erst dann hierhin
gelaugcu, nachdem sie die Rechtskraft beschritten haben.

Die Ueberweisnng erfolgte:
bei 55 wegen Bettelei
„ 78 „ Diebslahls
„ 12 „ „ und Bettelei

2 „ „ „ Brandstiftung
„ 3 „ „ „ Landstreichcrei
„ 1 „ „ Betrugs uud Bettelei
// '< Landstreichcreiuud Bettelei
„ 1 „ „ uud Sachbcschädignug
„ 1 „ „ Urkundcnfälschnng und Betrugs

I „ „ und Betrugs
„ 2 „ Landftrcicherei
„ 5 „ „ und Bettelei
„ 5 „ Versuchs der Brandstiftung

1 „ Kircheudiebstahls
„ 1 „ Unterschlagung
„ 1 „ Forstfrevels

1 „ Versuchsder Braudstiftung und Waldfrevels
„ 1 „ Sachbeschädigung
„ 1 „ strafbaren Unfugs
„ 1 „ Feldfrevels.

Die gestohlenen Oegeustäude bestanden in Geld, sonstigen Wcrthsachcn, Lebensmitteln, Obst«.
Die Kinder wurden mit Ausnahme zweier Knaben und eiucs Mädchens, welche in

Familie» untergebeachtwurden, sämmtlichAnstalten zur Erziehung übergeben uud zwar vou deu
katholischen:

1. der Knaben-Unterrichts- nud Erziehungsanstalt St. Joseph
a. d. Höhe bei Bonn............. 58

2. der Mädcheu-Er;iehungsaustaltzu Föhreu (LandkreisTrirr) . 23
3. dem Waisenhaus zu St. Wendel ......... 12
4- „ „ „ Neuß ........... 14
5. der Königlichen Erziehnngs- uud Bcsseruugsaustalt Steinfeld . 2
6. Ein ursprünglich in der Anstalt St. Joseph a. d. Höhe unter¬

gebrachterKnabe wurde der Anstalt Hephctta zu M-Gladbach
überwiesen, weil er au Schwachsiuu leidet und der Zwangs-
erziehungszweck nur iu eiuer derartigen Anstalt möglicher Weise
bei dem Betreffendenzu erreiche«ist ........ 1

Summe 110 Kinder.
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1.
->,
3.
4.

Von den evangelischeu Kindern wurden untergebracht:
Iu der Ncttungsanstalt zu Düsselthal ........ 26

„ „ „ Hof Nechtenbach ....... 19
„ „ „ auf'm Schmiedet ....... 12
„ „ Diatonenanstalt zu Duisburg ........ 1
„ „ Königlichen Erziehung«- und Besserungsanstalt St.

Martin ................ ^____ 2
Sunuue N0 Kinder

Zwei Kiuder mußten wegen KrankheitHospitälern übergebenwerden.
Uutcr Zugrundelegung der im Jahre 1880 gezahltenPflegesätzcstellten sich die Kosten

der iu dem angegebenenJahre untergebrachtenKinder auf durchschuiltlich 230 M. 87 Pf. pro
Jahr und Kind. Seitdem haben jedoch verschiedeneAnstalten ihre Anforderungen erheblich gesteigert, fo
daß bereits im Jahre l881 fich eiu bedeutend höherer Durchschuittsbetragergebendürfte.

Hinsichtlich der Wirtungen des Gesetzes vom 13 März 1878 haben sich in dem Berichts¬
jahre neue Erfahrungen von Erheblichkeit nicht dargeboten.

Was die Ausführung der Zwangserziehung in hiesiger Provinz anbelangt, so ist zu
erwähnen, daß doch allmählich Momente zu Tage treten, welche demnächst die Errichtung einer oder
mehrerer provinzieller Anstalten für den iu Nede stehende«Zweck vielleicht wünschenswert!)
erscheinen lassen möchten.

Abgesehen davon, daß bei dem Mangel einer eigenenAnstalt die provinzialständischc Ver¬
waltung leicht durch übertriebeue,finanzielleAnforderungender wenigen in der Provinz vorhandenen
Institute, welche sich überhaupt zur Aufnahme verwahrloster Kiuder verstehe», in Verlegenheit
komme»köuute, sind gewisse Zwangserziehnngs-Zöglingewegen ihrer vorgeschrittenen Vcrderbtheit
oder ibres unbesiegbaren Hanges zur Vagabondage nicht zur Unterbringung iu offenen An¬
stalten geeignet. Diese Elemente sind bis jetzt den staatlichen Befsernngscmstaltenzn Steiufeld
und St, Martin übergebenworden, indessen sind Letztere sehr überfüllt, so daß dieselben vielleicht
in nicht llllznfernerZntuuft sich außer Stande erklären werden, weitere Kinder aufzunehmen,wo¬
durch allerdings eine große Schwierigkeitentstehenmüßte. Abgesehen davon sind iu den wenigen
Fällen, in welchen bis jetzt Zwaugserzichungs-Zöglingenach Beendigung ihres Schulunterrichtes
bei Handwerksmeisterniu die Lehre gegeben wurdeu, durchweg schlechte Erfolge erzielt worden.
Kommunaleoder private Anstalten zur Ausbildung derartiger Knaben in Handwerkenstehen hiesiger
Verwaltimg in der Provinz nicht zu Gebote, fo daß sich voraussichtlich ein Bedürfniß zur Errichtnug
eiucr eigeucuProviuzial-Austalt zu letzterem Zwecke herausstelle»wirb Jedenfalls werden jedoch
einstweilennoch weitere Erfahrungen abzuwarten fein.

Die finanzielle!,Ergebnissedieses Verwaltuugszwcigeswaren im Einzelnen folgende:
Nach In

Eillmlimcu: jl dem Etat MMichkei^
ll. Bestand aus der Rechnung pro 187!) ......

Tit. 1. Erstattungen aus der Staatskasse....
II. Zahlungender Ortsarmen-Verbändefür die

erste Ausstattungder Zöglinge ....
„ III. Erstattung aus dem eigenen Vermögen der

Zöglinge............
„ IV. UnvorhergeseheneEinnahmen .....
„ V. Zuschuß a. d. prouinzialständischenContrallasse

Summe der Einnahmen . .

_ —
9 225 "—

210 —

7<!0
1N0

27 675
—

38 000 —

2U 835 ! 83
3 419 ^58

40

27 «75
"51970 41
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